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Sächsisches Staatsm i n isteri u m
für Regionalentwicklu ng

Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsm i n isteri u ms fü r Reg ionalentwickl u n g

über die Förderung einer Servicestelle für Quartiersentwicklung
und Gemeinwesenarbeit in benachteiligten Stadtgebieten nach der

FRL Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021-2027

Vom 17. Juni 2022

tiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit in benachteiligten
Stadtgebieten.Hintergrund des ldeenwettbewerbs

Nach Artikel 14 der ESF Plus Verordnung (VO
202111057) ist eine Priorität des ESF PIus Programms Sach-
sen 2021-2027 der,,sozialen lnnovation" zu widmen, um die
Wirksamkeit der Maßnahmen, mit denen die Ziele des Pro-
gramms erfüllt werden, zu erhöhen.

D ie ES F-Stadtentwickl un g hat im Förder zeitraum 201 4-
2020 gezeigt, dass sie aufgrund ihres gebietsbezogenen,
integrierten und strategischen Ansatzes sowie der großen
inhaltlichen Bandbreite geförderter Vorhaben über ein ganz
erhebliches lnnovationspotential verfügt. Mit der innovati-
ven Maßnahme Servicestelle für Quartiersentwicklüng und
Gemeinwesenarbeit in benachteiligten Stadtgebieten soll
deshalb ein neues Angebot geschaffen werden, um dieses
lnnovationspotential noch stärker zu nutzen.

Mit dieser Bekanntmachung werden lnteressierte aufge-
fordert unter Beachtung der Förderrichtlinie Nachhaltige so-
ziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021-2027 vom 30. März
2022 (SächsABl. S. 503) und der nachstehenden Ausfüh-
rungen an einem ldeenwettbewerb, der der eigentlichen
Antragstellung vo;'geschaltet ist, teilzunehmen und Projekt-
vorschläge einzureichen.

Die Projektförderung wird als Zuwendung in Höhe von

95 Prozent der förderfähigen Ausgaben und Kosten gewährt.
Die Zuwendung kann für einen Vorhabenzeitraum, der An-
fang2O23 beginnt und maximal bis Ende 2O28 (Förderzeit-
raum einschließlich Nachlaufzeit) läuft, bewilligt werden und
bis zu 1 900 000 € betragen.

il.
Zuwendungszweck

Die Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit in

benachteiligten Stadtgebieten soll gestärkt und ausgebaut
werden, um Prozesse hin zu mehr Chancengleichheit, Nicht-
diskriminierung und aktiver Teilhabe sowie Erhöhung der Be-
schäftigungsfähigkeit, die durch die ESF-Stadtentwicklung
angestoßen werden, weiter zu entwickeln, zu qualifizieren
und in die Breite zu tragen.

Zu ihren Aufgaben gehört nach der FRL Nachhaltige so-
ziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021-2027 insbesondere:
. Vernetzung der ESF-Programmstädte untereinander

und mit weiteren Akteuren, Partnern und Multiplikato-
ren,

. Erfahrungsaustausch auf Ebene der Programmstädte
und Projektträger,

. Auswertung und Verbreitung innovativer Ansätze sowie
Anregung innovativer Lösungen,

. Weiterbildungs- und Beratungsangebote sowie Fach-
veranstaltungen zu Themen der Quartiersentwicklung
und Gemeinwesenarbeit,

. Erarbeitung und Betrieb einer lnternetseite mit lnforma-
tionen, Handreichungen und Arbeitshilfen für die Pro-
grammstädte, Projektträger und andere Akteure.

Bei Erstellung und Umsetzung der gebietsbezogenen,
integrierten Handlungskonzepte (GIHK) gemäß Teil 2 A Vll 4
der Förderrichtlinie hat der ,,strategische Ansatz" eine wich-
tige Rolle insbesondere im Hinblick auf
. Schnittstellen zu bestehenden, weiterführenden Pro-

grammen und Angeboten für die Zielgruppen,
. integrierte Stadtentwicklungsprozesse und Beteili-

gungsformen
. sowie die begleitende Evaluation.

Mit dem Vorhaben Servicestelle wird daher auch die

Erwartung verbunden, dass dazu geeignete Unterstüt-
zungsangebote für die Programmstädte, Projektträger und

diejenigen, die die begleitenden Maßnahmen durchführen,
entstehen.

Weitere Aufgaben können sich durch festgestellte Be-

darfe ergeben.

Das Vorhaben soll in einem kooperativen Prozess mit

dem Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwick-
lung (SMR), der Bewilligungsstelle (SAB) und insbesondere
den Programmstädten umgesetzt werden.

lm Zuge der Projektentwicklung und -umsetzung kann

sich zeigen, dass weitere Akteure, zu denen Schnittstellen
bestehen, in den Prozess einzubeziehen sind.

ilt.
Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung ist deshalb der Aufbau und

der Betrieb einer sachsenweit tätigen Servicestelle für Quar-

Ausgehend von der Arbeit mit und für die ESF-Pro-
grammstädte soll schrittweise im Projektzeiträum auch ein

äntsprechendes Angebot für alle Gemeinden, Projektträger
und Akteure, die auf dem Gebiet der Gemeinwesenarbeit
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tv.
Zuwendungsempfänger

Empfänger der Zuwendung kann nur eine juristische
Person des privaten Rechts sein, die gemeinnützige Zwecke
im Sinne der gg 51 ff. Abgabenordnung verfolgt.

. Auf Seiten des Zuwendungsempfängers sind sowohl
Erfahrungen in der einschlägigen sächsischen Förderland-
schaft als auch auf dem Gebiet der Gemeinwesenarbeit so-
wie eine Einbindung in entsprechende Netzwerkstrukturen
erforderlich.

V.
'Evaluation und Erfolgskontrolle

und Quartiersentwicklung in benachteiligten Stadtgebieten
in Sachsen tätig sind, entwickelt und umgesetzt werden.

ln einzelnen Bundesländern gibt es projekte, die ähnli-
che Ziele verfolgen. Sie stehen dort in der Regel in einem in-
haltlichen Zusammenhang mit dem Bund-Länder programm
der Städtebauförderung ,,Soziale Stadt" (seit 2020 ,,Sozialer
Zusammenhalt - Zusammenleben im euartier gemeinsam
gestalten"). Auch hier können sich Anknüpfungspunkte für
eine Zusammenarbeit ergeben.

vil.
Aufbau des Projektvorschlages

Projektvorschläge sind wie folgt aufzubauen:

Angaben zum Projektträger. Selbstdarstellung, Kompetenzen, Erfahrungen im
Projektmanagement

. Erklärung zur Gemeinnützigkeit Satzung/Gesell-
schaftsvertrag

2. Angaben zum Projekt insbesondere zu folgenden As-
pekten:
. Analyse der Problemstellung, Erfahrungen und Mo-

tivalion, die zur Entwicklung des projektvorschla-
ges geführt haben. Zielsetzungen, geplante lnhalte und Aktivitäten

r EinzelneArbeitsschritte/Arbeitspaketeund dazuge-
höriger Personaleinsatz. Maßnahmen zum Aufbau und zur Steueiung der
Zusammenarbeit mit Partnern. lnstrumente zur Kommunikation, lnformation und
Öffentlichkeitsarbeit

. Gewährleistung der Nachhaltigkeit des projektes
über den Förderzeitraum hinaus. lnternes Controlling und Qualitätssicherung, forma-
tive Evaluation

3. Aussagen zu Kosten und Finanzierung. Eigen- und Fremdpersonal - Aufgaben, Einsatzpla-
nung und Kosten. sonstige Kosten, zum Beispiel für Sachmittel, Mie-
ten, Lizenzen. Angabe zur Finanzierung des Eigenanteils (Eigen-
mittel/Mittel Dritter)

vilt.
Einreichun g des Projektvorschlages

Die Projektvorschläge sind bis zum 23. September
2O22bei der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank (SAB),
Abteilung Bildung, bildung@sab.sachsen.de mit elektroni-
scher Post einzureichen.

Verfahrensablauf, 
""*"rlln n der proj ektvorsch lä ge

Die Projektvorschläge werden durch die SAB und das
SMR geprüft und bewertet. Die Bewertung und Entschei-
dung darüber, welcher Projetvorschlag die bestmögliche
Umsetzung des Vorhabens erwarten lässt, wird anhand der
inZiffer I bis Vlll genannten Voraussetzungen getroffen.

Die SAB fordert die Einreichende oder den Einreichen-
den des Projektvorschlages, der für am geeignetsten befun-
den wurde, zur Antragstellung auf. Der Projektantrag soll da-
raufhin innerhalb von 4 Wochen bei der SAB gestellt werden.

Evaluation und Erfolgskontrolle mit den daraus sich
ergebenden Möglichkeiten der Projektanpassung sind Teil
der Projektumsetzung. Nach Artikel 18 VO (EU) 2021t1060
findet eine Halbzeitüberprüfung des ESF plus programms
Sachsen statt, in deren Rahmen bis zum 31. März 2e2S ge-
genüber der Europäischen Kommission eine Bewertung der
bisher erzielten Fortschritte vorgenommen wird. lm Rahmen
der für alle Vorhabensbereiche des programmes vorgese-
henen Begleitenden Evaluierung ist auch eine Wirkungseva-
luierung für den Vorhabensbereich,,Chancengleichheit und
Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten" und den Vorha-
bensbereich "Servicestelle für euartiersentwicklung und
Gemeinwesenarbeit in benachteiligten Stadtgebieten,, vor-
gesehen.

Das ESF Plus Programm Sachsen bestimmt für das
Vorhaben Servicestelle als Ergebnisindikator die Durchfüh-
rung von mindestens 42 Vernetzungsveranstaltungen bis
zum Ende des Förderzeitraums. Es wird erwartet, dass die
Servicestelle sich darüber hinaus weitere Zielwerte für eine
formative Evaluation setzt.

VI,
Nachhaltigkeit

Mittel- und langfristiges Ziel des Vorhabens ist es, dass
ein über den Förderzeitraum hinaus wirksames Netzwerk
der Städte und Akteure in Sachsen, die auf dem Gebiet der
Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit tätig sind,
entsteht.

Dresden, den 17. Juni2022

Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung
Dr. Frank pfeil
Staatssekretär
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